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(54) Gehäuse für eine Abgasbehandlungseinrichtung und Herstellungsverfahren

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse (1) für eine
Abgasbehandlungseinrichtung (1) einer Abgasanlage ei-
ner Brennkraftmaschine, mit einem in Umfangsrichtung
geschlossenen Mantel (6) zur Aufnahme wenigstens ei-
nes Abgasbehandlungselements (5), der an wenigstens
einem axialen Ende in einen in Umfangsrichtung ge-
schlossenen Ringkörper (8, 9) übergeht, mit dem das
Gehäuse (2) an eine andere Komponente der Abgasan-
lage anschließbar ist.

Eine vereinfachte Herstellung ergibt sich, wenn der
Mantel (6) und der wenigstens eine Ringkörper (8, 9) aus
einer einzigen Blechplatine (10) durch Rollieren der
Blechplatine (10) in Umfangsrichtung und durch Verbin-
den von Stoßkanten (11) der Blechplatine (10) hergestellt
sind, wobei sich der Mantel (6) und der wenigstens eine
Ringkörper (8, 9) durch verschiedene Materialien und/
oder verschiedene Wandstärken (12, 13, 14) voneinan-
der unterscheiden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäuse
für eine Abgasbehandlungseinrichtung einer Abgasan-
lage einer Brennkraftmaschine. Die Erfindung betrifft au-
ßerdem ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen
Gehäuses.
[0002] Gehäuse von Abgasbehandlungseinrichtun-
gen, wie z. Bsp. Katalysatoren und Partikelfilter, weisen
in der Regel einen in Umfangsrichtung geschlossenen
Mantel zur Aufnahme wenigstens eines Abgasbehand-
lungselements auf. Dieser Mantel kann an wenigstens
einem axialen Ende in einen in Umfangsrichtung ge-
schlossenen, bspw. trichterförmigen, Ringkörper über-
gehen, mit dem das Gehäuse an eine andere Kompo-
nente der Abgasanlage anschließbar ist. Ferner ist es
üblich, den Mantel durch Rollieren aus einer Blechplatine
herzustellen, während der jeweilige Ringkörper vorzugs-
weise durch Tiefziehen hergestellt wird. Der gerollte und
an seinen Stoßkanten verschweißte Mantel wird danach
axial mit dem Ringkörper verbunden, und zwar bevorzugt
mittels einer Schweißnaht. Diese herkömmliche Vorge-
hensweise zum Herstellen eines derartigen Gehäuses
ist mit einem vergleichsweise großen Aufwand verbun-
den.
[0003] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit
dem Problem, für ein Gehäuse der eingangs genannten
Art bzw. für ein zugehöriges Herstellungsverfahren eine
verbesserte Ausführungsform anzugeben, die sich ins-
besondere dadurch auszeichnet, dass das Gehäuse ver-
gleichsweise preiswert herstellbar ist. Dieses Problem
wird erfindungsgemäß durch die Gegenstände der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.
[0004] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, den Mantel und zumindest einen Ringkörper
durch Verwenden eines so genannten Tailored Blanks
durch Rollieren herzustellen. Ein derartiges Tailored
Blank ist eine Blechplatine, die sich dadurch charakteri-
siert, dass sie zumindest zwei Bereiche unterschiedli-
cher Materialien und/oder unterschiedlicher Wandstär-
ken aufweist. Beim Rollieren des Tailored Blanks können
somit Mantel und Ringkörper des Gehäuses gleichzeitig
geformt werden, wobei Mantel und Ringkörper aus ver-
schiedenen Materialien und/oder mit unterschiedlichen
Wandstärken realisiert werden können. Diese Vorge-
hensweise nutzt die Erkenntnis, dass bspw. der Mantel
nur vergleichsweise geringen Belastungen ausgesetzt
ist, während der wenigstens eine Ringkörper sehr viel
höheren mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
Durch Reduzieren der Wandstärke des Mantels gegen-
über der Wandstärke des Ringkörpers lassen sich hier
signifikante Einsparungen hinsichtlich Material, Gewicht
und Kosten realisieren. Ferner lassen sich besonders
einfach am Gehäuse ferritische und austenitische Ab-
schnitte realisieren, was sich insbesondere auf die Le-
bensdauer des Gehäuses vorteilhaft auswirkt. Beispiels-

weise kann der Mantel aus einem austenitischen Ab-
schnitt der Blechplatine hergestellt werden, während der
Ringkörper aus einem ferritischen Abschnitt der Blech-
platine hergestellt wird, oder umgekehrt. Die Verwen-
dung eines Rollierverfahrens zum Herstellen des Gehäu-
ses ermöglicht dabei eine besonders einfache Adaption
an unterschiedliche Rollierparameter einerseits zum Rol-
len des Mantels und andererseits zum Rollen des jewei-
ligen Ringkörpers. Somit kann das jeweilige Gehäuse
besonders preiswert realisiert werden.
[0005] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann
der jeweilige Ringkörper als Trichter ausgestaltet sein.
Hierdurch können ein Einlauftrichter und/oder ein Aus-
lauftrichter des Gehäuses integral am Mantel ausgeformt
sein und dennoch unterschiedliche Materialeigenschaf-
ten bzw. Festigkeitswerte aufweisen. Hierdurch kann ei-
ne Adaption an die unterschiedlichen Funktionen von
Mantel und Ringkörper bzw. Trichter optimiert werden.
Gleichzeitig wird durch die erfindungsgemäße Vorge-
hensweise eine vergleichsweise preiswerte Herstellbar-
keit erreicht.
[0006] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0007] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0008] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0009] Es zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 bis 3 jeweils einen stark vereinfachten Längs-
schnitt durch einen Teil einer Abgasbe-
handlungseinrichtung, bei unterschiedli-
chen Ausführungsformen,

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Blechplatine in
einem Ausgangszustand,

Fig. 5 bis 8 Seitenansichten der Blechplatine ent-
sprechend einer Blickrichtung V in Fig. 4,
bei unterschiedlichen Phasen eines Her-
stellungsprozesses.

[0010] Entsprechend den Fig. 1 bis 3 umfasst eine Ab-
gasbehandlungseinrichtung 1 ein Gehäuse 2, das in Um-
fangsrichtung geschlossen ist. Diese Umfangsrichtung
bezieht sich dabei auf eine Längs- oder Axialrichtung 3,
die sich parallel zu einer Längsmittelachse 4 des Gehäu-
ses 2 erstreckt. Bei der Abgasbehandlungseinrichtung 1
kann es sich bspw. um einen Katalysator oder um ein
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Partikelfilter handeln. Dementsprechend ist im Gehäuse
2 zumindest ein Abgasbehandlungselement 5 angeord-
net, bei dem es sich bspw. um ein Katalysatorelement
oder um ein Partikelfilterelement handeln kann. Die Ab-
gasbehandlungseinrichtung 1 ist dabei für eine Verwen-
dung in einer Abgasanlage einer Brennkraftmaschine
vorgesehen, wobei sich die Brennkraftmaschine bevor-
zugt in einem Kraftfahrzeug befinden kann.
[0011] Das Gehäuse 2 umfasst einen Mantel 6, der in
Umfangsrichtung geschlossen ist und der zur Aufnahme
des wenigstens einen Abgasbehandlungselements 5 ge-
staltet ist. Hierzu umschließt der Mantel 6 das jeweilige
Abgasbehandlungselement 5 koaxial. Das jeweilige Ab-
gasbehandlungselement 5 kann im Mantel 6 mittels we-
nigstens einer Lagermatte 7 lagepositioniert sein. Das
Gehäuse 2 umfasst ferner zumindest einen Ringkörper
8, 9. Bei den gezeigten Beispielen sind jeweils zwei der-
artige Ringkörper 8, 9 vorgesehen. Der jeweilige Ring-
körper 8, 9 ist in Umfangsrichtung geschlossen und dient
dazu, das Gehäuse 2 an eine andere Komponente der
Abgasanlage anschließen zu können. Der Mantel 6 geht
an seinen axialen Enden jeweils in einen dieser Ringkör-
per 8, 9 über.
[0012] Der Mantel 6 und die Ringkörper 8, 9 sind durch
Rollieren aus einer einzigen, in Fig. 4 gezeigten Blech-
platine 10 hergestellt, wobei Stoßkanten 11 der Blech-
platine 10 beim fertigen Gehäuse 2 miteinander verbun-
den sind. Der Mantel 6 und wenigstens einer der Ring-
körper 8, 9 unterscheiden sich voneinander durch ver-
schiedene Materialien oder durch verschiedene Wand-
stärken oder durch verschiedene Materialien und ver-
schiedene Wandstärken.
[0013] In den Beispielen der Fig. 1 bis 3 ist eine Wand-
stärke 12 des Mantels 6 deutlich kleiner als eine Wand-
stärke 13 des links dargestellten Ringkörpers 8 und klei-
ner als eine Wandstärke 14 des rechts dargestellten
Ringkörpers 9. In den Beispielen der Fig. 1 und 3 sind
die Wandstärken 13, 14 der beiden Ringkörper 8, 9 gleich
groß. Im Unterschied dazu ist bei der in Fig. 2 gezeigten
Ausführungsform die Wandstärke 13 des links gezeigten
Ringkörpers 8 kleiner als die Wandstärke 14 des rechts
gezeigten Ringkörpers 9. Zusätzlich können der Mantel
6 und der jeweilige Ringkörper 8, 9 auch aus unterschied-
lichen Materialien hergestellt sein. Beispielsweise kann
der Mantel 6 aus einem austenitischen Stahlblech her-
gestellt sein, während die Ringkörper 8, 9 aus einem fer-
ritischen Stahlblech hergestellt sind.
[0014] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform
sind beide Ringkörper 8, 9 jeweils als Trichter ausgestal-
tet. Der eine Ringkörper 8 oder 9 bildet dann einen Ein-
lauftrichter, während der andere Trichter 9, 8 dann einen
Auslauftrichter bildet. Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform,
bei welcher der eine Ringkörper 8 als zylindrische Hülse
ausgestaltet ist, während der andere Ringkörper 9 als
Trichter ausgestaltet ist. Fig. 3 zeigt eine Ausführungs-
form, bei der beide Ringkörper 8, 9 jeweils als zylindri-
sche Hülsen ausgestaltet sind.
[0015] Im Folgenden wird anhand der Fig. 4 bis 8 ein

bevorzugtes Verfahren zum Herstellen des Gehäuses 6
näher erläutert.
[0016] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf eine Blechplati-
ne 10, mit deren Hilfe das Gehäuse 2 hergestellt werden
soll. Erkennbar besitzt die Blechplatine 10 einen Mantel-
bereich 6’, der zur Bildung des Mantels 6 vorgesehen ist,
sowie zumindest einen Ringkörperbereich 8’, 9’; der zur
Bildung des jeweiligen Ringkörpers 8, 9 vorgesehen ist.
Die Blechplatine 10 ist ein so genanntes Tailored Blank
und zeichnet sich dadurch aus, dass die genannten Be-
reiche 6’, 8’, 9’ unterschiedlich ausgestaltet sein können.
Sie unterscheiden sich bspw. durch ihre Wandstärken
und/oder durch ihre Materialien. Im Beispiel besitzt die
Blechplatine 10 im Mantelbereich 6’ eine geringere
Wandstärke als in den Ringkörperbereichen 8’, 9’.
Grundsätzlich können diese Bereiche 6’, 8’, 9’ unter-
schiedlicher Wandstärke beim Walzformen der Blech-
platine 10 ausgeformt werden. Bevorzugt ist jedoch eine
Ausführungsform, bei welcher walzgeformte Bleche 15,
16, 17 unterschiedlicher Wandstärken durch
Schweißnähte 18, 19 an ihren seitlichen Längskanten
miteinander verschweißt sind, um die jeweilige Blechpla-
tine 10 herzustellen. Industriell werden dabei die einzel-
nen Teilbleche 15, 16, 17 in Form von Blechbahnen auf
entsprechenden Rollen oder Coils bereitgestellt. Von
diesen Coils werden die Blechbahnen abgerollt, entlang
den Schweißnähten 18, 19 miteinander verbunden, wo-
durch eine Bahn entsteht, die ebenfalls auf einer Rolle
aufgerollt werden kann. Von der zuletzt genannten Rolle
lässt sich dann eine Blechbahn abrollen und zu den ein-
zelnen Blechplatinen 10 separieren, wodurch die Stoß-
kanten 11 entstehen.
[0017] Bei dem in den Fig. 4 und 5 gezeigten Aus-
gangszustand erstreckt sich die Blechplatine 10 in einer
Ebene. Entsprechend den Fig. 6 und 7 wird die Blech-
platine 10 rollgeformt, also durch Rollen geformt, wobei
das Rollformen bezüglich der Längsmittelachse 4 des
herzustellenden Gehäuses 2 durchgeführt wird. Dement-
sprechend bildet der Mantelabschnitt 6’ beim Rollformen
den Mantel 6 aus, während die Ringkörperabschnitte 8’,
9’ beim Rollformen den jeweiligen Ringkörper 8, 9 aus-
bilden.
[0018] Nach dem Rollformen liegt der in Fig. 7 gezeigte
Zustand vor, bei dem sich die Stoßkanten 11 einander
gegenüber liegen. Entsprechend Fig. 8 werden die
Stoßkanten 11 der rollgeformten Blechplatine 10 mitein-
ander verbunden. Eine entsprechende Verbindung ist in
Fig. 8 mit 20 bezeichnet. Bei dieser Verbindung 20 han-
delt es sich bevorzugt um eine Schweißnaht. Alternativ
ist es ebenso möglich, die Verbindung 20 als Bördelver-
bindung auszugestalten. Zweckmäßig ist der Zuschnitt
der Blechplatine 10 so gewählt, dass sich nach dem Roll-
formen der Blechplatine 10 eine geradlinige Stoßverbin-
dung 20 ausbildet. Ferner ist das Rollverfahren bevor-
zugt so durchgeführt, dass sich diese Stoßverbindung
20 nur axial, also parallel zur Längsmittelachse 4 er-
streckt.
[0019] Das Gehäuse 2 besitzt dadurch eine einzige
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Stoßverbindung 20, die sich in axialer Richtung über das
gesamte Gehäuse 2 bzw. über den Mantel 6 und über
den jeweiligen daran angeformten Ringkörper 8, 9 er-
streckt.
[0020] Entsprechend einer bevorzugten Ausführungs-
form werden der Mantel 6 und die Ringkörper 8, 9 erst
nach dem Herstellen der Stoßverbindung 20 endgeformt.
Diese Endformung beinhaltet bspw. das Ausformen we-
nigstens eines der Ringkörper 8, 9 zu einem Trichter.
Das Endformen kann zusätzlich oder alternativ auch das
Anformen einer Bördelung 21 umfassen, wie sie in den
Fig. 1 und 2 dargestellt ist. Die Bördelung 21 ist dabei in
Umfangsrichtung umlaufend ausgestaltet. Zusätzlich
oder alternativ kann vorgesehen sein, vor dem Endfor-
men des Mantels 6 bzw. des jeweiligen Ringkörpers 8,
9 das wenigstens eine Abgasbehandlungselement 5 zu-
sammen mit der jeweiligen Lagermatte 7 in das Gehäuse
2 bzw. in den Mantel 6 einzusetzen, sogenanntes
Canning. Erst durch das Endformen des Mantels 6 wird
eine gewünschte Vorspannung in der jeweiligen Lager-
matte 7 realisiert, um das jeweilige Abgasbehandlungs-
element 5 ordnungsgemäß im Mantel 6 bzw. im Gehäuse
2 zu fixieren. Vor dem Einsetzen des jeweiligen Abgas-
behandlungselements 5 ist es entsprechend Fig. 1 eben-
so möglich, einen axialen Endanschlag 22 in das Gehäu-
se 2 einzubauen, insbesondere einzuschweißen. Dieser
Endanschlag 22 stützt das jeweilige Abgasbehandlungs-
element 5 in Axialrichtung 3 ab. Beim Endformen der
Ringkörper 8, 9 können diese hinsichtlich ihrer Abmes-
sungen an Anschlusselemente adaptiert werden, an wel-
che sie angeschlossen werden sollen, wenn die Abgas-
behandlungseinrichtung 1 in eine Abgasanlage einge-
baut wird. Durch diese nachgeordnete Endformung ist
es besonders einfach, das Gehäuse 2 an vergleichswei-
se große Formtoleranzen der Abgasbehandlungsele-
mente 5 zu adaptieren, bei denen es sich bspw. um ke-
ramische Monolithen handeln kann.
[0021] Nach dem Endformen kann es entsprechend
Fig. 2 vorgesehen sein, eine Sonde 23 an das Gehäuse
2 anzubauen, hier an den rechten Ringkörper 9.
[0022] Bei allen hier gezeigten Ausführungsformen ist
die Blechplatine 10 so gestaltet bzw. wird das Rollum-
formen der Blechplatine 10 so durchgeführt, dass am
Gehäuse 2 die jeweilige größere Wandstärke 13, 14 nur
nach außen aufträgt. Hierdurch wird für das Innere des
Gehäuses 2 für den das jeweilige Abgasbehandlungs-
element 5 aufnehmenden Abschnitt des Gehäuses 2 ein
gleich bleibender Innenquerschnitt realisiert, was das
Einsetzen des jeweiligen Abgasbehandlungselements 5
erleichtert. Insbesondere kann sich das jeweilige Abgas-
behandlungselement 5 in axialer Richtung bis in wenig-
stens einen der Ringkörper 8 hineinerstrecken, so dass
sich wie in den Fig. 1 bis 3 angedeutet, zwischen dem
jeweiligen Ringkörper 8, 9 und dem jeweiligen Abgabe-
handlungselement 5 eine axiale Überlappung ergeben
kann.

Patentansprüche

1. Gehäuse für eine Abgasbehandlungseinrichtung (1)
einer Abgasanlage einer Brennkraftmaschine,

- mit einem in Umfangsrichtung geschlossenen
Mantel (6) zur Aufnahme wenigstens eines Ab-
gasbehandlungselements (5), der an wenig-
stens einem axialen Ende in einen in Umfangs-
richtung geschlossenen Ringkörper (8, 9) über-
geht, mit dem das Gehäuse (2) an eine andere
Komponente der Abgasanlage anschließbar ist,
- wobei der Mantel (6) und der wenigstens eine
Ringkörper (8, 9) aus einer einzigen Blechplati-
ne (10) durch Rollieren der Blechplatine (10) in
Umfangsrichtung und durch Verbinden von
Stoßkanten (11) der Blechplatine (10) herge-
stellt sind,
- wobei sich der Mantel (6) und der wenigstens
eine Ringkörper (8, 9) durch verschiedene Ma-
terialien und/oder verschiedene Wandstärken
(12, 13, 14) voneinander unterscheiden.

2. Gehäuse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (2) eine einzige Stoßverbindung
(20) aufweist, die sich in axialer Richtung über den
Mantel (6) über den wenigstens einen Ringkörper
(8) erstreckt.

3. Gehäuse nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Stoßverbindung (20) nur axial er-
streckt.

4. Gehäuse nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stoßverbindung (20) als Schweißverbin-
dung oder als Bördelverbindung ausgestaltet ist.

5. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Ringkörper (8, 9) als Trichter ausgestaltet
ist.

6. Verfahren zum Herstellen eines Gehäuses (2) für
eine Abgasbehandlungseinrichtung (1) einer Abgas-
anlage einer Brennkraftmaschine,

- bei dem eine Blechplatine (10) hergestellt oder
verwendet wird, die zumindest zwei Platinenab-
schnitte (6’, 8’, 9’) aufweist, die sich hinsichtlich
Material und/oder Wandstärke voneinander un-
terscheiden,
- bei dem die Blechplatine (10) durch Rollen so
geformt wird, dass einer der Platinenabschnitte
(6’) einen Mantel (6) des Gehäuses (2) bildet
und der wenigstens eine andere Platinenab-

5 6 



EP 2 246 536 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schnitt (8’, 9’) wenigstens einen an einem axia-
len Ende des Mantels (6) angeordneten Ring-
körper (8, 9) bildet,
- bei dem Stoßkanten (11) der rollgeformten Pla-
tine (10) miteinander verbunden werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mantel (6) und/oder der wenigstens eine
Ringkörper (8, 9) nach dem Herstellen der Stoßver-
bindung (20) endgeformt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine Ringkörper (6, 8) nach
dem Herstellen der Stoßverbindung (20) mit einer in
Umfangsrichtung umlaufenden Bördelung (21) ver-
sehen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine Ringkörper (8, 9) nach
dem Herstellen der Stoßverbindung (20) zu einem
Trichter umgeformt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor dem Endformen des Mantels (6) und/oder
des wenigstens einen Ringkörpers (8, 9) wenigstens
ein Abgasbehandlungselement (5) in das Gehäuse
(2) eingesetzt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rollumformen bei der Blechplatine (10)
mit Platinenabschnitten (6’, 8’, 9’) unterschiedlicher
Wandstärke so durchgeführt wird, dass am Gehäuse
(2) die größere Wandstärke nur nach außen aufträgt.
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